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Tenor:

Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil der 5. kleinen
Strafkammer des Landgerichts Bonn vom 8. Juni 2021 wird als
unbegründet verworfen, da die Nachprüfung des Urteils auf Grund
der Revisionsbegründung keinen Rechtsfehler zum Nachteil des
Angeklagten ergeben hat (§ 349 Abs. 2 StPO).

Allerdings wird der Schuldspruch des angegriffenen Urteils
sprachlich dahingehend angepasst, dass der Angeklagte der
widerrechtlichen Schaustellung eines Bildnisses in zwei Fällen
schuldig ist.

Der Angeklagte hat die Kosten des Rechtsmittels zu tragen.

 
 G r ü n d e:

I.

Das Amtsgericht Bonn hat den Angeklagten bezüglich zweier angeklagter Verstöße gegen
das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der
Photographie (KunstUrhG) mit Urteil vom 10. Februar 2021 freigesprochen und ihn wegen
anderer Taten verurteilt.

Auf die hiergegen eingelegte Berufung der Staatsanwaltschaft hat das Landgericht das
Verfahren hinsichtlich der hier maßgeblichen Verstöße gegen das KunstUrhG abgetrennt und
gegen den Angeklagten mit Urteil vom 8. Juni 2021 wegen „zweier Straftaten nach § 33 KUG“
eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 70 Tagessätzen zu je 40,- Euro verhängt.

Gegen dieses, dem Angeklagten am 10. Juli 2021 zugestellte Urteil, hat er mit anwaltlichem
Schriftsatz vom 9. Juni 2021, eingegangen beim Landgericht am selben Tag, Revision
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eingelegt und diese mit weiterem Schriftsatz seiner Verteidigerin vom 9. August 2021,
eingegangen beim Landgericht am selben Tag, mit der Verletzung formellen und materiellen
Rechts begründet.

II.

Das Zulässigkeitsbedenken nicht unterliegende Rechtsmittel bleibt in der Sache ohne Erfolg,
da die Nachprüfung des Urteils auf Grund der Revisionsbegründung keinen Rechtsfehler zum
Nachteil des Angeklagten ergeben hat (§ 349 Abs. 2 StPO). Der Senat sieht sich lediglich zu
folgenden Anmerkungen veranlasst:

1.

a.

Die Frage, ob sich der Angeklagte (auch) auf die Pressefreiheit bzw. die - hinsichtlich der
Schranken gleichermaßen ausgestaltete - Rundfunkfreiheit berufen kann, bedarf vorliegend
keiner abschließenden Beurteilung. Auch kann in diesem Zusammenhang dahinstehen, ob
hier die Schutzwirkung dieser Grundrechte gegenüber der vom Landgericht herangezogenen
allgemeinen Meinungsfreiheit überhaupt weitergehend ist, soweit letztere - abgekoppelt von
dem Vorbehalt eines öffentlichen Interesses - die Selbstbestimmung des einzelnen
Grundrechtsträgers über die Entfaltung seiner Persönlichkeit in der Kommunikation mit
anderen verbürgt. Denn jedenfalls vermag der Senat auszuschließen, dass die zur
Beurteilung des Vorliegens eines zeitgeschichtlichen Ereignisses nach § 23 Abs. 1 Nr. 1
KunstUrhG vorzunehmende Abwägung der widerstreitenden Interessen im Falle der
Einstellung (auch) des Rechts auf Presse- bzw. Rundfunkfreiheit anders ausgefallen wäre,
namentlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Polizeibeamten hätte zurücktreten
müssen. Die vom Landgericht rechtsfehlerfrei herausgearbeiteten Grundsätze beanspruchen
auch insoweit Geltung. Danach genießen Polizisten im Amt als Repräsentanten des Staates
zwar nicht denselben Schutz des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts wie als Privatperson
(vgl. dazu auch jüngst Kirchhoff, NVwZ 2021, 1177 (1179) m.w.N.), jedoch führt dies nach
inzwischen gefestigter Rechtsprechung (jedenfalls) bei Routineeinsätzen nicht zur Annahme
eines zeitgeschichtlichen Ereignisses (vgl. dazu auch jüngst VG Aachen, ZUM-RD 2021,
395). Soweit das Landgericht den Polizeieinsatz im Fall 1 als Routineeinsatz eingeordnet und
dem grundrechtlichen Schutz von PK A insoweit Vorrang eingeräumt hat, begegnet dies auch
im Lichte der Presse- und Rundfunkfreiheit von vornherein kein Bedenken. Auch im Fall 2 ist
diese Einordnung naheliegend. Zwar weisen die Urteilsgründe hier einen Bezug zu einem
von der Polizei angehaltenen Hochzeitskorso - und insoweit einer in der öffentlichen
Diskussion durchaus anzutreffenden Thematik - auf; dieser wird indes nach den getroffenen
Feststellungen nicht durch das die Polizeibeamten darstellende Video hergestellt. Denn nach
dem im Einzelnen mitgeteilten Inhalt der Aufnahme belegt diese nicht etwa Näheres zu dem
Korso und den dazu unmittelbar eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen, sondern letztlich nur
Vorkommnisse, wie sie lokal - in einer mittelgroßen Stadt wie Bonn - wiederkehrend
anzutreffend sind; so etwa das Vorfahren eines Polizeiwagens mit Blaulicht, die Präsenz
einer größeren Anzahl an Polizeibeamten sowie eine erhebliche Staubildung. Davon
losgelöst ist ein überwiegendes Interesse an der bildlichen Darstellung der einzelnen
Polizeibeamten im Fall 2 aber jedenfalls deshalb auszuschließen, weil im Falle der
Verpixelung der Beamten eine Beschränkung des Informations- und Aussagewertes der
Aufnahme - auch im Sinne eines Beitrages zur öffentlichen Meinungsbildung, welcher hier
ohnehin primär auf der Grundlage des gesondert anklickbaren Textbeitrages in Betracht
kommt - nicht zu befürchten war. Eine anonymisierte Abbildung der Beamten hätte insoweit
für die Grundrechtsausübung des Angeklagten eine nur geringfügige Beschränkung bedeutet
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und zugleich dem Recht der abgebildeten Personen am eigenen Bild Rechnung getragen.

b.

Die sprachliche Bezeichnung des danach rechtsfehlerfrei ergangenen Schuldspruchs war
anzupassen. Fehlen - wie hier - für die Bezeichnung des Schuldspruchs nach § 260 Abs. 4
StPO gesetzliche Überschriften, soll die Tat mit einer anschaulichen und verständlichen
Wortbezeichnung so genau wie möglich bezeichnet werden (vgl. Meyer-Goßner, StPO, 63.
Auflage, § 260 StPO Rn. 23). Für die Bezeichnung der Taten als „widerrechtliche
Schaustellung eines Bildnisses“ hat der Senat die vom Gesetzgeber in § 48 Abs. 1
KunstUrhG gewählte Formulierung herangezogen.

2.

Soweit sich den Ausführungen des Landgerichts zum Rechtsfolgenausspruch die Prüfung
des Vorliegens eines vermeidbaren Verbotsirrtums und insoweit einer
Strafrahmenverschiebung nach §§ 17 S. 2, 49 StGB nicht entnehmen lässt, bedeutet dies
keinen Rechtsfehler. Eine ausdrückliche Erörterung war hier im Lichte der vorangestellten
Ausführungen entbehrlich. Zwar hat sich das Landgericht im Rahmen seiner rechtlichen
Würdigung explizit allein mit der Frage eines unvermeidbaren Verbotsirrtums befasst (UA Bl.
16f.), den Urteilsausführungen in ihrer Gesamtheit, namentlich der (alleinigen) Feststellung,
der Angeklagte habe die Belehrung von Staatsanwalt B „zur Kenntnis“ genommen (UA Bl. 6),
sowie der vorgenommenen rechtlichen Würdigung, der Angeklagte habe „uneingeschränkt
vorsätzlich“ gehandelt (UA Bl. 17), lässt sich indes hinreichend deutlich entnehmen, dass es
einen Irrtum des Angeklagten bereits dem Grunde nach nicht anzunehmen vermochte. Die
Kammer hat dies auch rechtsfehlerfrei begründet, soweit sie als tragende Erwägung die
durch Staatsanwalt B erfolgte Belehrung herangezogen und im Übrigen ausgeführt hat, der
seitens des Angeklagten nicht näher substantiierte Vortrag einer durchgeführten
Internetrecherche könne ihn insoweit nicht entlasten.

                                                                                    III.

Die Kostentscheidung beruht auf § 473 Abs. 1 StPO.
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